
 

 

Allgemeine Einkaufsbedingungen der 
Firma  

IQ-SPS GmbH  
  
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich  

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen (AEB) gelten für alle Ge-
schäftsbeziehungen mit unseren Geschäfts-
partnern und Lieferanten („Verkäufer“). Die 
AEB gelten nur, wenn der Verkäufer Unter-
nehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist.  
(2) Die AEB gelten insbesondere für 
Verträge über den Verkauf und/oder die Lie-
ferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne 
Rücksicht darauf, ob der Verkäufer die Ware 
selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft 
(§§ 433, 650 BGB).   
(3) Diese AEB gelten ausschließlich. 
Abweichende, entgegenstehende oder er-
gänzende Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen des Verkäufers werden nur dann und in-
soweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Gel-
tung ausdrücklich schriftlich zugestimmt ha-
ben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in 
jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn 
wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen des Verkäufers dessen Liefe-
rungen vorbehaltlos annehmen.  
(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle 
Vereinbarungen mit dem Verkäufer (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang 
vor diesen AEB. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegen-
beweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. un-
sere schriftliche Bestätigung maßgebend.  
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und 
Anzeigen des Verkäufers in Bezug auf den 
Vertrag (z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, 
Erklärung von Rücktritt), sind schriftlich abzu-
geben. Schriftlichkeit im Sinne dieser AEB 
schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-
Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvor-
schriften und weitere Nachweise insbeson-
dere bei Zweifeln über die Legitimation des 
Erklärenden bleiben unberührt.  
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzli-
cher Vorschriften haben nur klarstellende Be-
deutung. Auch ohne eine derartige Klarstel-
lung gelten daher die gesetzlichen Vorschrif-
ten, soweit sie in diesen AEB nicht unmittel-
bar abgeändert oder ausdrücklich ausge-
schlossen werden.  

§ 2 Vertragsschluss  

(1) Unsere Bestellung gilt frühestens 
mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als 
verbindlich. Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. 
Schreib- und Rechenfehler) und Unvollstän-
digkeiten der Bestellung einschließlich der 
Bestellunterlagen hat uns der Verkäufer zum 
Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständi-
gung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten 
gilt der Vertrag als nicht geschlossen.  
(2) Der Verkäufer ist gehalten, unsere 
Bestellung innerhalb einer Frist von 1 Woche 
schriftlich zu bestätigen oder insbesondere 
durch Versendung der Ware vorbehaltlos 
auszuführen (Annahme). Eine verspätete An-
nahme gilt als neues Angebot und bedarf der 
Annahme durch uns.  

§ 3 Lieferzeit und Lieferverzug  

(1) Die von uns in der Bestellung ange-
gebene Lieferzeit ist bindend. Wenn die Lie-
ferzeit in der Bestellung nicht angegeben und 
auch nicht anderweitig vereinbart wurde, be-
trägt sie 4 Wochen ab Vertragsschluss. Der 
Verkäufer ist verpflichtet, uns unverzüglich 
schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er ver-
einbarte Lieferzeiten – aus welchen Gründen 
auch immer – voraussichtlich nicht einhalten 
kann.  
(2) Erbringt der Verkäufer seine Leis-
tung nicht oder nicht innerhalb der vereinbar-
ten Lieferzeit oder kommt er in Verzug, so be-
stimmen sich unsere Rechte – insbesondere 
auf Rücktritt und Schadensersatz – nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Die Regelungen in 
Abs. 3 bleiben unberührt.  
(3) Ist der Verkäufer in Verzug, können 
wir – neben weitergehenden gesetzlichen 
Ansprüchen – pauschalierten Ersatz unseres 
Verzugsschadens i. H.v. 1% des Nettoprei-
ses pro vollendete Kalenderwoche verlan-
gen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des 
Nettopreises der verspätet gelieferten Ware. 
Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass 
ein höherer Schaden entstanden ist. Dem 
Verkäufer bleibt der Nachweis vorbehalten, 
dass überhaupt kein oder nur ein wesentlich 
geringerer Schaden entstanden ist.  

§ 4 Leistung, Lieferung, Gefahrübergang, 
Annahmeverzug  

(1) Der Verkäufer ist ohne unsere vor-
herige schriftliche Zustimmung nicht berech-
tigt, die von ihm geschuldete Leistung durch 
Dritte (z.B. Subunternehmer) erbringen zu 
lassen. Der Verkäufer trägt das Beschaf-
fungsrisiko für seine Leistungen, wenn nicht 
im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist 
(z.B. Beschränkung auf Vorrat).  
(2) Die Lieferung erfolgt innerhalb 
Deutschlands „frei Haus“ an den in der Be-
stellung angegebenen Ort. Ist der Bestim-
mungsort nicht angegeben und nichts ande-
res vereinbart, so hat die Lieferung an unse-
ren Geschäftssitz in Wettringen, Deutsch-
land, zu erfolgen. Der jeweilige Bestim-
mungsort ist auch der Erfüllungsort für die 
Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung 
(Bringschuld).  
(3) Der Lieferung ist ein Lieferschein 
unter Angabe von Datum (Ausstellung und 
Versand), Inhalt der Lieferung (Artikelnum-
mer und Anzahl) sowie unserer Bestellken-
nung (Datum und Nummer) beizulegen. Fehlt 
der Lieferschein oder ist er unvollständig, so 
haben wir hieraus resultierende Verzögerun-
gen der Bearbeitung und Bezahlung nicht zu 
vertreten. Getrennt vom Lieferschein ist uns 
eine entsprechende Versandanzeige mit 
dem gleichen Inhalt zuzusenden.  
(4) Die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Sache geht mit Übergabe am Erfüllungs-
ort auf uns über. Soweit eine Abnahme ver-
einbart ist, ist diese für den Gefahrübergang 
maßgebend. Auch im Übrigen gelten bei ei-
ner Abnahme die gesetzlichen Vorschriften 
des Werkvertragsrechts entsprechend. Der 
Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, 
wenn wir uns im Annahmeverzug befinden.  

(5) Für den Eintritt unseres Annahme-
verzuges gelten die gesetzlichen Vorschrif-
ten. Der Verkäufer muss uns seine Leistung 
aber auch dann ausdrücklich anbieten, wenn 
für eine Handlung oder Mitwirkung unserer-
seits (z.B. Beistellung von Material) eine be-
stimmte oder bestimmbare Kalenderzeit ver-
einbart ist. Geraten wir in Annahmeverzug, 
so kann der Verkäufer nach den gesetzlichen 
Vorschriften Ersatz seiner Mehraufwendun-
gen verlangen (§ 304 BGB). Betrifft der Ver-
trag eine vom Verkäufer herzustellende, un-
vertretbare Sache (Einzelanfertigung), so 
stehen dem Verkäufer weitergehende 
Rechte nur zu, wenn wir uns zur Mitwirkung 
verpflichtet und das Unterbleiben der Mitwir-
kung zu vertreten haben.  

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen  

(1) Der in der Bestellung angegebene 
Preis ist bindend. Alle Preise verstehen sich 
einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer, 
wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist.  
(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas an-
deres vereinbart ist, schließt der Preis alle 
Leistungen und Nebenleistungen des Ver-
käufers (z.B. Montage, Einbau) sowie alle 
Nebenkosten (z.B. ordnungsgemäße Verpa-
ckung, Transportkosten einschließlich even-
tueller Transport- und Haftpflichtversiche-
rung) ein.  
(3) Der vereinbarte Preis ist innerhalb 
von 30 Kalendertagen ab vollständiger Liefe-
rung und Leistung (einschließlich einer ggf. 
vereinbarten Abnahme) sowie Zugang einer 
ordnungsgemäßen Rechnung zur Zahlung 
fällig. Wenn wir Zahlung innerhalb von 14 Ka-
lendertagen leisten, gewährt uns der Verkäu-
fer 2% Skonto auf den Nettobetrag der Rech-
nung. Bei Banküberweisung ist die Zahlung 
rechtzeitig erfolgt, wenn unser Überwei-
sungsauftrag vor Ablauf der Zahlungsfrist bei 
unserer Bank eingeht; für Verzögerungen 
durch die am Zahlungsvorgang beteiligten 
Banken sind wir nicht verantwortlich.  
(4) Wir schulden keine Fälligkeitszin-
sen. Für den Zahlungsverzug gelten die ge-
setzlichen Vorschriften.  
(5) Aufrechnungs- und Zurückbehal-
tungsrechte sowie die Einrede des nicht er-
füllten Vertrages stehen uns in gesetzlichem 
Umfang zu. Wir sind insbesondere berech-
tigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, so-
lange uns noch Ansprüche aus unvollständi-
gen oder mangelhaften Leistungen gegen 
den Verkäufer zustehen.  
(6) Der Verkäufer hat ein Aufrech-
nungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur we-
gen rechtskräftig festgestellter oder unbestrit-
tener Gegenforderungen.  

§ 6 Geheimhaltung und Eigentumsvorbe-
halt  

(1) An Abbildungen, Plänen, Zeichnun-
gen, Berechnungen, Ausführungsanweisun-
gen, Produktbeschreibungen und sonstigen 
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Derartige Unterlagen sind 
ausschließlich für die vertragliche Leistung 
zu verwenden und nach Erledigung des Ver-
trags an uns zurückzugeben. Gegenüber 
Dritten sind die Unterlagen geheim zu halten, 



 

 

und zwar auch nach Beendigung des Ver-
trags. Die Geheimhaltungsverpflichtung er-
lischt erst, wenn und soweit das in den über-
lassenen Unterlagen enthaltene Wissen all-
gemein bekannt geworden ist.  
(2) Vorstehende Bestimmung gilt ent-
sprechend für Stoffe und Materialien (z.B. 
Software, Fertig- und Halbfertigprodukte) so-
wie für Werkzeuge, Vorlagen, Muster und 
sonstige Gegenstände, die wir dem Verkäu-
fer zur Herstellung beistellen. Derartige Ge-
genstände sind – solange sie nicht verarbei-
tet werden – auf Kosten des Verkäufers ge-
sondert zu verwahren und in angemessenem 
Umfang gegen Zerstörung und Verlust zu 
versichern.  
(3) Eine Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung (Weiterverarbeitung) von 
beigestellten Gegenständen durch den Ver-
käufer wird für uns vorgenommen. Das glei-
che gilt bei Weiterverarbeitung der geliefer-
ten Ware durch uns, so dass wir als Herstel-
ler gelten und spätestens mit der Weiterver-
arbeitung nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften Eigentum am Produkt erwerben.  
(4) Die Übereignung der Ware auf uns 
hat unbedingt und ohne Rücksicht auf die 
Zahlung des Preises zu erfolgen. Nehmen wir 
jedoch im Einzelfall ein durch die Kaufpreis-
zahlung bedingtes Angebot des Verkäufers 
auf Übereignung an, erlischt der Eigentums-
vorbehalt des Verkäufers spätestens mit 
Kaufpreiszahlung für die gelieferte Ware. Wir 
bleiben im ordnungsgemäßen Geschäfts-
gang auch vor Kaufpreiszahlung zur Weiter-
veräußerung der Ware unter Vorausabtre-
tung der hieraus entstehenden Forderung er-
mächtigt (hilfsweise Geltung des einfachen 
und auf den Weiterverkauf verlängerten Ei-
gentumsvorbehalts). Ausgeschlossen sind 
damit jedenfalls alle sonstigen Formen des 
Eigentumsvorbehalts, insbesondere der er-
weiterte, der weitergeleitete und der auf die 
Weiterverarbeitung verlängerte Eigentums-
vorbehalt.  

§ 7 Mangelhafte Lieferung  

(1) Für unsere Rechte bei Sach- und 
Rechtsmängeln der Ware (einschließlich 
Falsch- und Minderlieferung sowie unsach-
gemäßer Montage, mangelhafter Montage-, 
Betriebs- oder Bedienungsanleitung) und bei 
sonstigen Pflichtverletzungen durch den Ver-
käufer gelten die gesetzlichen Vorschriften, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt 
ist.  
(2) Nach den gesetzlichen Vorschriften 
haftet der Verkäufer insbesondere dafür, 
dass die Ware bei Gefahrübergang auf uns 
die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Ver-
einbarung über die Beschaffenheit gelten je-
denfalls diejenigen Produktbeschreibungen, 
die – insbesondere durch Bezeichnung oder 
Bezugnahme in unserer Bestellung – Gegen-
stand des jeweiligen Vertrages sind oder in 
gleicher Weise wie diese AEB in den Vertrag 
einbezogen wurden. Es macht dabei keinen 
Unterschied, ob die Produktbeschreibung 
von uns, vom Verkäufer oder vom Hersteller 
stammt.  
(3) Abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 
BGB stehen uns Mängelansprüche uneinge-
schränkt auch dann zu, wenn uns der Mangel 

bei Vertragsschluss infolge grober Fahrläs-
sigkeit unbekannt geblieben ist.  
(4) Für die kaufmännische Untersu-
chungs- und Rügepflicht gelten die gesetzli-
chen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit fol-
gender Maßgabe: Unsere Untersuchungs-
pflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei un-
serer Wareneingangskontrolle unter äußerli-
cher Begutachtung einschließlich der Liefer-
papiere sowie bei unserer Qualitätskontrolle 
im Stichprobenverfahren offen zu Tage treten 
(z.B. Transportbeschädigungen, Falsch- und 
Minderlieferung). Soweit eine Abnahme ver-
einbart ist, besteht keine Untersuchungs-
pflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, in-
wieweit eine Untersuchung unter Berücksich-
tigung der Umstände des Einzelfalls nach 
ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich 
ist.  
Unsere Rügepflicht für später entdeckte Män-
gel bleibt unberührt. In allen Fällen gilt unsere 
Rüge (Mängelanzeige) als unverzüglich und 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 7 Arbeits-
tagen beim Verkäufer eingeht.  
(5) Die zum Zwecke der Prüfung und 
Nacherfüllung vom Verkäufer aufgewende-
ten Kosten (einschließlich eventueller Aus-
bau- und Einbaukosten) trägt dieser auch 
dann, wenn sich herausstellt, dass tatsäch-
lich kein Mangel vorlag. Unsere Schadenser-
satzhaftung bei unberechtigtem Mängelbe-
seitigungsverlangen bleibt unberührt; inso-
weit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt 
oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, 
dass kein Mangel vorlag.  
(6) Kommt der Verkäufer seiner Ver-
pflichtung zur Nacherfüllung – nach unserer 
Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nach-
besserung) oder durch Lieferung einer man-
gelfreien Sache (Ersatzlieferung) – innerhalb 
einer von uns gesetzten, angemessenen 
Frist nicht nach, so können wir den Mangel 
selbst beseitigen und vom Verkäufer Ersatz 
der hierfür erforderlichen Aufwendungen 
bzw. einen entsprechenden Vorschuss ver-
langen. Ist die Nacherfüllung durch den Ver-
käufer fehlgeschlagen oder für uns unzumut-
bar (z.B. wegen besonderer Dringlichkeit, 
Gefährdung der Betriebssicherheit oder dro-
hendem Eintritt unverhältnismäßiger Schä-
den) bedarf es keiner Fristsetzung; von der-
artigen Umständen werden wir den Verkäufer 
unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unter-
richten.  
(7) Im Übrigen sind wir bei einem Sach- 
oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen 
Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises 
oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
Außerdem haben wir nach den gesetzlichen 
Vorschriften Anspruch auf Schadens- und 
Aufwendungsersatz.  

§ 8 Produzentenhaftung  

(1) Ist der Verkäufer für einen Produkt-
schaden verantwortlich, hat er uns insoweit 
von Ansprüchen Dritter freizustellen, als die 
Ursache in seinem Herrschafts- und Organi-
sationsbereich gesetzt ist und er im Außen-
verhältnis selbst haftet.  
(2) Im Rahmen seiner Freistellungsver-
pflichtung hat der Verkäufer Aufwendungen 
gem. §§ 683, 670 BGB zu erstatten, die sich 
aus oder im Zusammenhang mit einer Inan-
spruchnahme Dritter einschließlich von uns 

durchgeführter Rückrufaktionen ergeben. 
Über Inhalt und Umfang von Rückrufmaß-
nahmen werden wir den Verkäufer – soweit 
möglich und zumutbar – unterrichten und ihm 
Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Wei-
tergehende gesetzliche Ansprüche bleiben 
unberührt.  
(3) Der Verkäufer hat eine Produkthaft-
pflichtversicherung mit einer pauschalen De-
ckungssumme von mindestens 10 Mio. EUR 
pro Personen-/Sachschaden abzuschließen 
und zu unterhalten. Der Verkäufer wird uns 
auf Verlangen jederzeit eine Kopie der Haft-
pflichtpolice zusenden.  

§ 9 Verjährung  

(1) Die wechselseitigen Ansprüche der 
Vertragsparteien verjähren nach den gesetz-
lichen Vorschriften, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist.  
(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 
BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist 
für Mängelansprüche 3 Jahre ab Gefahrüber-
gang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Die 
3-jährige Verjährungsfrist gilt entsprechend 
auch für Ansprüche aus Rechtsmängeln, wo-
bei die gesetzliche Verjährungsfrist für dingli-
che Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 
Abs. 1 Nr. 1 BGB) unberührt bleibt; Ansprü-
che aus Rechtsmängeln verjähren darüber 
hinaus in keinem Fall, solange der Dritte das 
Recht – insbesondere mangels Verjährung – 
noch gegen uns geltend machen kann.  
(3) Die Verjährungsfristen des Kauf-
rechts einschließlich vorstehender Verlänge-
rung gelten – im gesetzlichen Umfang – für 
alle vertraglichen Mängelansprüche. Soweit 
uns wegen eines Mangels auch außerver-
tragliche Schadensersatzansprüche zu-
stehen, gilt hierfür die regelmäßige gesetzli-
che Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn 
nicht die Anwendung der Verjährungsfristen 
des Kaufrechts im Einzelfall zu einer länge-
ren Verjährungsfrist führt.  

§ 10 Rechtswahl und Gerichtsstand  

(1) Für diese AEB und die Vertragsbe-
ziehung zwischen uns und dem Verkäufer gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss internationalen Einheits-
rechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.  
(2) Ist der Verkäufer Kaufmann iSd 
Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-recht-
liches Sondervermögen, ist ausschließlicher 
– auch internationaler – Gerichtsstand für alle 
sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Wettrin-
gen, Deutschland. Entsprechendes gilt, wenn 
der Verkäufer Unternehmer iSv § 14 BGB ist. 
Wir sind jedoch in allen Fällen auch berech-
tigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferver-
pflichtung gemäß diesen AEB bzw. einer vor-
rangigen Individualabrede oder am allgemei-
nen Gerichtsstand des Verkäufers zu erhe-
ben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere zu ausschließlichen Zuständig-
keiten, bleiben unberührt.  
  
Stand:  06/2025 


